
Gemeindeversammlung
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Oetwil an der Limmat werden hiermit 
zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 
Dienstag, 30. November 2021, 20.00 Uhr in der  
Gemeindescheune an der Schmittengasse eingeladen.



Rechtshinweis Seite 2  

Akteneinsicht
Die Anträge und Akten zu den einzelnen Geschäften wie auch das Stimmregister liegen in der Gemeindekanzlei zur 
Einsicht auf. Zudem werden die Weisungen im Druck an die Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare können, 
solange vorrätig, bei der Gemeindekanzlei nachbezogen werden. 

Stimmberechtigung
An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Oetwil an der Limmat wohnhaften Schwei-
zerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausge-
schlossen sind. Die Wohnniederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Nachträgliche Urnenabstimmung
Bei dem traktandierten Geschäft Nr. 1 ist die nachträgliche Urnenabstimmung gemäss Art. 9 der Gemeindeordnung  
Oetwil an der Limmat resp. gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes ausgeschlossen.

Anfragen
Anfragen von allgemeinem Interesse sind im Sinne von § 17 Gemeindegesetz der Gemeindevorsteherschaft späte-
stens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Protokoll
Der Gemeindeschreiber trägt die Ergebnisse der Verhandlungen genau und vollständig in das Gemeindeversamm-
lungsprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen innert längstens sechs Tagen nach Vorlage das Pro-
tokoll auf seine Richtigkeit. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten im Gemeindehaus zur Einsichtnahme 
offen.

Rechtsmittel
Begehren um Berichtigung des Protokolls
Protokollberichtigungsbegehren sind mittels Rekurs innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung des Protokolls an ge-
rechnet, schriftlich beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, einzureichen.

Stimmrechtsrekurs
Wegen Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung kann innert 5 Tagen, von der 
Veröffentlichung der Gemeindeversammlungsbeschlüsse an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, 
8953 Dietikon, erhoben werden. Eine Person, die an der Versammlung teilgenommen hat, kann Stimmrechtsrekurs 
nur dann erheben, wenn sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt hat.

Gemeindebeschwerde
Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gestützt auf § 19 ff. des Verwaltungsrechtpfleggesetzes (Verstoss 
gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen, von der Veröf-
fentlichung des jeweiligen Beschlusses an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, 
erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.  
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Anschlussvertrag an die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal, 
Geroldswil, Genehmigung

Antrag des Gemeinderates

1. Der Anschlussvertrag vom 7. September 2021 für einen Anschluss an die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal 
in Geroldswil wird mit Wirkung per 1. Januar 2023 genehmigt. 

2. Der Kostenanteil der Gemeinde Oetwil an der Limmat in der Höhe von mutmasslich CHF 50'000 für das Jahr 2023 
und in Höhe von mutmasslich CHF 25'000 ab dem Jahr 2024 wird - nach Kostenverteilschlüssel gem. Art 9. des 
vorliegenden Vertrages – zustimmend zur Kenntnis genommen.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Oetwil an der Limmat, 20. September 2021

Der Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Die Präsidentin Der Schreiber

Rahel von Planta Pierluigi Chiodini

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag des Gemeinderates zu Handen der Gemeindeversammlung vom 
30. November 2021 für einen Anschluss an die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal in Geroldswil geprüft 
und empfiehlt die Annahme.

Oetwil an der Limmat, 13. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat 

Präsident Aktuar

Erwin Bühler  Gérald Künzle
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Weisung

Das Wesentliche in Kürze

• Der Anschlussvertrag mit dem Mandatszentrum Dietikon für die Führung von Massnahmen im Erwachsenen-
schutzrecht wurde anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27. November 2012 genehmigt und ist seit dem 
1. Januar 2013 in Kraft.

• Die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal mit Sitz in Geroldswil unterbreitet der Gemeinde Oetwil an der Limmat 
einen vorteilhaften Anschlussvertrag. 

• Durch einen Anschluss an die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal können die Kosten pro Mandat bei gleicher 
Leistung und unter unveränderter Aufsicht durch die KESB Dietikon massiv gesenkt werden.

• Der Gemeinderat spricht sich für einen Wechsel vom Mandatszentrum Dietikon zur Berufsbeistandschaft rechtes 
Limmattal der Gemeinde Oetwil an der Limmat aus. Aus diesem Grund empfiehlt der Gemeinderat dem Wechsel 
vom Mandatszentrum Dietikon zur Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal, Geroldswil per 1. Januar 2023 zuzu-
stimmen und zu bewilligen.

A Ausgangslage

Am 19. Dezember 2008 verabschiedete die Bundesversammlung die Änderung zum Zivilgesetzbuch betreffend Er-
wachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht. Mit Beschluss vom 12. Januar 2011 entschied der Bundesrat, 
dass das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt wird. Somit 
konnte die neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Bezirks Dietikon offiziell ihre Arbeit aufnehmen. 
Bei den Verhandlungen über die Kreisbildung kam der Wunsch nach einer regionalen Amtsvormundschaft (in der 
Folge Mandatszentrum) vermehrt auf.

Mit Protokoll vom 5. Dezember 2011 erklärte sich der Stadtrat Dietikon mit einer Regionalisierung der Amtsvormund-
schaft des Bezirks Dietikon einverstanden. 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 3. September 2012 stimmte der Gemeinderat dem Anschluss an eine regionale 
Amtsvormundschaft für den Bezirk Dietikon mit Sitz in Dietikon zu. Der Souverän stimmte dem Vertrag mit Beschluss 
an der Gemeindeversammlung vom 27. November 2012 zu, die Zusammenarbeit mit dem Mandatszentrum Dietikon 
wurde per 1. Januar 2013 aufgenommen. 

Am 24. Juni 2021 offerierte die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal, Geroldswil, der Gemeinde Oetwil an der 
Limmat einen Anschlussvertrag für einen Beitritt zur Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal mit Sitz in Geroldswil, 
zumal sich zwischenzeitlich auch die Gemeinden Weiningen und Uitikon der Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal 
angeschlossen haben.

B. Argumente welche für einen Wechsel vom Mandatszentrum Dietikon zur Berufsbei-
standschaft rechtes Limmattal, Geroldswil sprechen

• Durch den Initialbeitrag von CHF 23'000.– würden die Kosten im ersten Jahr maximal den aktuellen Kosten 
entsprechen.

• Ab dem zweiten Jahr würden sich die Kosten für die Gemeinde Oetwil an der Limmat gegenüber den aktuellen 
Kosten um mindestens 50% reduzieren. 

• Die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal steht im regen Austausch mit dem Sozialdienst der Anschlussge-
meinden. Bezüglich der Fallführung durch die Beistände würde ein reger Austausch stattfinden, bei welchem ein 
gewisses Mitspracherecht durch die Gemeinde Oetwil an der Limmat gewährleistet wäre. 

• Heute fehlt dieser Austausch sowie das Mitspracherecht. Die Gemeinde Oetwil an der Limmat hat keinen Einblick 
in aktuelle Mandatsfälle.



C. Die Anschlussvereinbarung im Wortlaut

Die Vertragsparteien vereinbaren was folgt:

Gestützt auf das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR), welches per 
1. Januar 2013 in Kraft gesetzt wurde, vereinbaren die Politischen Gemeinden Geroldswil und Oetwil an der Limmat 
den Anschluss an die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal nach folgenden Bestimmungen:

1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Bezeichnung

Die Politische Gemeinde Geroldswil bildet mit den angeschlossenen Gemeinden unter der Bezeichnung „Berufsbei-
standschaft rechtes Limmattal“ auf unbestimmte Zeit eine Berufsbeistandschaft.

Art. 2 Sitz
Der Sitz der Berufsbeistandschaft befindet sich in Geroldswil.

Art. 3 Zweck
Die Berufsbeistandschaft besorgt und führt die gesetzlichen Massnahmen im Rahmen des Kinder- und Erwachsenen-
schutzgesetzes für Einwohner/innen mit zivilrechtlichem Wohnsitz innerhalb der Vertragsgemeinden.

Ausgenommen sind Massnahmen, die gemäss den Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 14. 
März 2011 (KJHG) in den Aufgabenbereich des Amtes für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich, 8810 Horgen 
(nachfolgend AJB) fallen oder geeigneten Privatpersonen übertragen werden können.

2. Organisation

Art. 4 Aufgaben
Die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal erfüllt alle Aufgaben des Kindes- und Erwachsenenschutz, die den Ver-
tragsgemeinden nach übergeordnetem Recht zugewiesen sind:

a)  Die Führung von kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen im Auftrag der KESB Bezirk Dietikon.
b) Die Rechtshilfe für Gerichts- und Verwaltungsbehörden sowie für Berufsbeistandschaften im In- und Ausland
c) Die Berichterstattung, Klientenbuchführung und Rechnungsablage nach den gesetzlichen Richtlinien.
d) Informationspflicht gegenüber der KESB Dietikon (fachlich) und der Vertragsgemeinde.

Art. 5  
Der Gemeinderat der Sitzgemeinde führt die Aufsicht über die Berufsbeistandschaft. Er ist für alle Entscheide zustän-
dig, die der Gemeindevorsteherschaft obliegen, soweit sie nicht an den Ressortvorstand oder Verwaltungsangestellte 
delegiert sind.

Die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal ist in der Gemeinde Geroldswil in den Aufgabenbereich des Ressorts 
Soziales und Gesundheit integriert.

Art. 6 Anstellungsverhältnis
Die Mitarbeitenden der Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal stehen in einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsver-
hältnis mit der Sitzgemeinde.

Art. 7  Archivierung
Die Dossiers von für Oetwil an der Limmat geführte, abgeschlossene Mandate, werden der Anschlussgemeinde zur 
gesetzlichen Aufbewahrung übergeben.
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Art. 8 Versicherung und Haftung
Die Sitzgemeinde schliesst für die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal die notwendigen Versicherungen ab.

3. Rechnungswesen und Kostenverteiler

Art. 9 Rechnungsführung
Die Gemeinde Geroldswil weist sämtliche auf die Berufsbeistandschaft entfallenden Aufwendungen und Erträge ge-
gliedert aus. Die Rechnung ist nach den entsprechenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Verordnung 
über den Gemeindehaushalt des Kantons Zürich sowie den besonderen Haushaltvorschriften aus Spezialgesetzen zu 
führen.

Das Budget und die Jahresrechnung werden der Anschlussgemeinde rechtzeitig zur Kenntnis vorgelegt. Sie hat das 
Recht, in die Belege Einsicht zu nehmen.

Art. 10 Betriebskosten
Die Betriebskosten umfassen alle für die Aufgabenerfüllung notwendigen Kosten, insbesondere

• Personal- und Sozialversicherungskosten
• Aus- und Weiterbildungskosten
• Raummiete (inkl. Teuerung) 
• Kosten für Ersatz- und Neuanschaffungen (inkl. allfälligen Abschreibungen)
• Informatikkosten
•  Verwaltungskostenentschädigung für die Rechungsführung und die Leitung der Berufsbeistandschaft sowie 

Grundinfrastrukturbeitrag

Art. 11 Kostenverteiler und Verrechnung
Die nicht durch Einnahmen oder Beiträge gedeckten Betriebskosten werden von den, der Berufsbeistandschaft rechtes 
Limmattal angeschlossenen, Gemeinden getragen. Der Kostenverteiler richtet sich nach folgendem Verteilschlüssel: 

a) 1/3 nach Massgabe der Einwohnerzahl am 31.12. des Rechnungsjahres

b) 2/3 aufgrund der abgeschlossenen und laufenden Fälle im Rechnungsjahr

Ein allfälliger Überschuss wird nach dem gleichen Kostenteilschlüssel verteilt.

Die Kosten werden bis Ende Februar des Folgejahres in Rechnung gestellt.

Der Beitrag der Anschlussgemeinde ist jeweils innert 30 Tagen zu entrichten. Die Sitzgemeinde behält sich vor, im 2. 
Quartal des Rechnungsjahres eine Teilzahlung in Rechnung zu stellen.

Aufwendungen und Erträge, welche nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages entstehen, werden der von der KESB 
verfügten Berichtsperiode zugeordnet und anteilmässig auf die entsprechenden Rechnungsjahre sowie nach dem im 
jeweiligen Kalenderjahr massgebenden Kostenteilschlüssel aufgeteilt. Die Gutschriften oder Belastungen werden in 
der laufenden Betriebskostenrechnung berücksichtigt.

Art. 12 Investitionen
Die Infrastruktur ist Eigentum der Sitzgemeinde.

Die Anschlussgemeinde leistet für die Infrastruktur der Berufsbeistandschaft eine einmalige Pauschalentschädigung 
in der Höhe von Fr. 23‘000.00
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Art. 13 Jahresbericht
Die Sitzgemeinde erstellt einen Jahresbericht mit Angaben der Anzahl Fälle (Statistik) und Arbeitsbelastung und legt 
diesen der Anschlussgemeinde jährlich vor.

4. Vertragsänderung und Kündigung

Art. 14 Vertragsanpassung und -änderung
Eine allfällige Vertragsanpassung bedarf der Zustimmung des Gemeinderates Geroldswil sowie derjenigen des Ge-
meinderates Oetwil an der Limmat.

Der Beitritt weiterer Gemeinden zur Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal ist jederzeit möglich. Dies bedarf der 
Zustimmung der zuständigen Organe aller Anschlussgemeinden.

Art. 15 Kündigung
Der Anschlussvertrag kann erstmals per 31. Dezember 2022 und danach auf Ende eines Kalenderjahres, unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten, gekündigt werden.

Die austretende Vertragspartei hat keinen Anspruch auf Entschädigungen irgendwelcher Art.

Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.

Art. 16 Gerichtsbarkeit

Für Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien aus diesem Vertrag, kommen die Bestimmungen des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes zur Anwendung.

5. Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. 17 Inkrafttreten
Dieser Vertrag tritt nach Zustimmung durch den Gemeinderat und die Gemeindeversammlung von Oetwil an der 
Limmat und durch den Gemeinderat Geroldswil per 1. Januar 2023 in Kraft.

Gemeinderat Geroldswil

Michael Deplazes Gregor Jurt

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Rahel von Planta Pierluigi Chiodini

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber
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D. Vergleich Kostenteiler Dietikon mit Kostenteiler Berufsbeistandschaft rechtes 
 Limmattal, Geroldswil 

Kostenteiler Mandatszentrum Dietikon 2020
Gewichtung der Faktoren

50% 50%
Gemeinde Einwohner Aktive Dossiers Kosten Kosten pro Mandant

Oetwil 2’529 5 52'698.25 10'539.65

Bei einem Beitritt zur Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal, Geroldswil werden die Aufwände (Art. 10 des Anschluss-
vertrages mit sämtlichen Einnahmen wie Mandatsführungsentschädigungen, allfällige Sozialversicherungsleistungen 
und weiteren Einnahmen verrechnet.  Das Nettodefizit wird über den Kostenverteiler gemäss Art. 11 des Anschlussver-
trages den Anschlussgemeinden, also auch der Gemeinde Oetwil an der Limmat in Rechnung gestellt. 

Es gilt zu beachten, dass die Gemeinde Oetwil an der Limmat in den ersten zwei Anschlussjahren nur von den Man-
datsführungsentschädigungen der eigenen Fällen profitieren kann. Erst nach den ersten zwei Anschlussjahren wird 
auch Oetwil an der Limmat von sämtlichen Mandatsführungsentschädigungen profitieren können. Das würde bedeu-
ten, dass auf die Anzahl Mandate, welche durch die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal ausgeführt wird, die 
Kosten für die Gemeinde Oetwil an der Limmat massiv kleiner ausfallen würde. 

Kostenteiler Musterberechnung – Basis Voranschlag für 2022

Kostenteiler Musterberechnung – Basis Voranschlag für 2022
Basis 

Voranschlag 
Anzahl 
Fälle

Kosten Brutto Kosten pro 
Mandant

Kosten 
Netto

Kosten pro Mandant

Oetwil a.d.L. 7 34'693.00 4'956.00 17'699.00 2'528.00
Oetwil a.d.L. 5 29'285.00 5'857.00 14'940.00 2'988.00

Brutto:   ohne sämtliche Einnahmen wie Mandatsführungsentschädigungen, allfällige Sozialversicherungsleistungen 
(Kinderzulagen) etc.

Netto:  abzüglich sämtlichen Einnahmen wie Mandatsführungsentschädigungen, allfällige Sozialversicherungslei-
stungen (Kinderzulagen) etc.

E. Formelles

Im Rahmen der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung gemäss § 13 Abs. 4 der Gemeindeordnung der politischen 
Gemeinde Oetwil an der Limmat ist der vorliegende Anschlussvertrag mit den damit verbundenen neuen, jährlich 
wiederkehrenden Ausgaben durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen, zumal es sich vorliegend nicht um 
Auslagerung von hoheitlichen Befugnissen handelt. Mit Gemeindeversammlungsbeschluss vom 27. November 2012 
wurde der Gemeinderat bereits dazu ermächtigt, den Anschlussvertrag betreffend Mandatszentrum im Bezirk Dietikon 
jederzeit in eigener Kompetenz zu kündigen. Die Gemeinde Geroldswil geht davon aus, dass sich die Aufwendungen 
(Kostenteiler Nettodefizit) insgesamt analog der ausgewiesenen Kosten der vergangenen zwei Jahren bewegen wer-
den, vorausgesetzt, dass sich die Kosten in der Berufsbeistandschaft sowie die Anzahl Einwohner und die Anzahl 
geführter Fälle der Anschlussgemeinden nicht wesentlich ändern werden.
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F. Folgen einer Nichtannahme – Kostenfolge

Kostenfolge
Die Gemeinde Oetwil an der Limmat entschädigt die Aufwendungen der Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal mit 
einem Drittel als Sockelbetrag und zwei Drittel nach effektivem Aufwand. Der Nettoaufwandüberschuss wird bei der 
Berechnung auf die Anschluss-Gemeinden verteilt. Heute bezahlt die Gemeinde Oetwil an der Limmat für ein Mandat 
ca. CHF 10'000.00. Ersichtlich ist im Kostenverteiler der Musterberechnung der Berufsbeistandschaft rechtes Lim-
mattal, dass die Kosten aufgrund der Umverteilung enorm tiefer ausfallen werden. Stimmt die Gemeinde Oetwil an 
der Limmat einem Wechsel zur Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal nicht zu, können die Kosten nicht reduziert 
werden.
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Schutzkonzept für die Gemeindeversammlung vom 30. November 2021

Die Gemeindeversammlung vom 30. November 2021 – und bis auf Widerruf auch nachfolgende Gemeindeversamm-
lungen – wird mit Einhaltung der untenstehenden Schutzmassnahmen durchgeführt.

In Bezug auf die Durchführung der Gemeindeversammlung gelten im Übrigen die Hygiene- und Schutzvorschriften 
des Bundes.
  

1. Allgemeines
Innerhalb der Gemeindescheune gilt eine Maskentragpflicht mit Ausnahme von Auftretenden. Es wird keine Jungbür-
gerfeier geben, dennoch werden die Jungbürger zur Gemeindeversammlung eingeladen, wo ihnen dann ein Geschenk 
übergeben wird.

2. Konzertbestuhlung
In der Gemeindescheune wird eine Konzertbestuhlung für die Stimmberechtigten unter Einhaltung eines Mindestab-
standes von 1,5 Meter eingerichtet. 

3. Verantwortlichkeiten 
Die Verantwortung betreffend Einhaltung des Schutzkonzeptes während der Gemeindeversammlung obliegt folgender 
Person: 
• Rahel von Planta, Gemeindepräsidentin

4. Verzicht auf Apéro 
Auf die Durchführung eines Apéros im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird verzichtet.

5. Hygienevorschriften
Vor dem Eingang zur Gemeindescheune werden ausreichend Masken und Desinfektionsmittel platziert. Die Stimmbe-
rechtigten sind angehalten beim Eintreffen und Verlassen der Gemeindescheune die Hände zu desinfizieren. 

Innerhalb der Gemeindescheune gilt eine Maskentragpflicht.

Auf das Händeschütteln ist zu verzichten. Sämtliche Türen im Versammlungslokal stehen offen.

Die öffentlichen Toiletten stehen zur Verfügung und können unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Schutzvor-
schriften genutzt werden.
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6. Anwesenheitsliste (Contact-Tracing)
Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, sich im Sinne von Contact-Tracing unter Angabe von Name, Vorname, Postleit-
zahl, E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu registrieren. Die erhobenen Personendaten werden zwei Wochen nach 
der Gemeindeversammlung vernichtet. Die Liste wird vor dem Betreten der Gemeindescheune unter Mitwirkung des 
Vorarbeiters der Werkabteilung nachgeführt. 

Die Stimmberechtigten haben jedoch in jedem Fall ein Recht auf Teilnahme an der Gemeindeversammlung.

Oetwil an der Limmat, 08. November 2021 

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Rahel von Planta                  Pierluigi Chiodini




